
Sonderinformation betreffend Maßnahmen 
der Gemeinde Dorbeuern zur COVID-19-Pandemie 

Das Gemeindeamt wird für den persönlichen Parteienverkehr geschlossen, telefonische Erreichbar-
keit ist gegeben von:

Montag bis Donnerstag  von 08.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Telefon Gemeindeamt: 06274/8110
Telefon Bürgermeister Adi Hinterhauser: 0664/4536986
E-Mail:  gemeindeamt@dorfbeuern.salzburg.at

Der Wertstoffhof ist bis auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Schließung von Gemeindeeinrichtungen:
Sämtliche Gemeindeeinrichtungen sind für Veranstaltungen geschlossen. 
Alle Spielplätze, Familienpark, Hartplatz, Beachvolleyballplatz, Sportanlagen, Fußballplätze, Tennisplät-
ze, Stockbahnen, Bibliothek/ Bücherei, alle Turn-, Bewegungs- und Veranstaltungsräume.
Die geänderte Situation im Pfarrleben entnehmen Sie bitte dem Sonder-Pfarrbrief. 
Bitte beachten Sie das Versammlungsverbot (derzeit nicht mehr als 5 Personen).

Essen auf Rädern wird uneingeschränkt aufrechterhalten.
Hauskrankenpflege durch Hilfswerk ist gewährleistet.
Besonderer Hinweis aus der Arzt- Ordination von Fr. Dr. Greiner siehe Rückseite. 

Sollten Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch. 
Angebot für Seniorinnen und Senioren: Sollten Sie nicht in der Lage sein, unaufschiebbare Erledigungen
und Besorgungen durchzuführen, bietet Ihnen die Gemeinde Dorfbeuern durch Ehrenamtliche einen
kostenlosen Zustell- und Lieferservice an. Bei Bedarf bitte im Gemeindeamt melden! (06274/8110)

Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen der Vereine und Institutionen für das rasche Handeln und
das große Verständnis für diese einschneidenden Maßnahmen. 

Ein ebenso großer Dank ergeht an alle Menschen, die im ärztlichen Dienst oder Pflegebereich, sowie in
der Aufrechterhaltung der Grundversorgung tätig sind. 

Hilfreiche Informationen entnehmen Sie auch der Webseite www.salzburg.gv.at/corona-virus

Bleiben Sie zuhause, bleiben Sie gesund.

Der Bürgermeister: 

A. Hinterhauser
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Weitere Klarstellung zur Landwirtschaft bei der Eindämmung von Corona:

Bis auf Weiteres findet kein Parteienverkehr und keine Annahme von MFA-Anträgen bei den Landwirtschaftskam-
mern, Bezirksbauernkammern bzw. deren Außenstellen statt. Die Einreichfrist für die Mehrfachanträge wird daher
über den 15. Mai hinaus verlängert.

Vor-Ort-Kontrollen, insbesondere der AMA werden ab sofort auf das absolut notwendigste Maß (u.a. Gefahr in Ver-
zug) eingeschränkt.

Ausgangssperren und das Verbot von Versammlungen von mehr als 5 Personen gilt für landwirtschaftliche Betriebe
nicht. Sie gelten als kritische, systemerhaltende Infrastruktur: landwirtschaftliche Betriebe können ihrer Tätigkeit
möglichst uneingeschränkt nachgehen (z.B. ist Feldarbeit nach wie vor möglich). Hygienemaßnahmen sind zwin-
gend einzuhalten.

Tierversteigerungen dürfen in dieser Form nicht mehr abgehalten werden.

Für den Agrarhandel (Lagerhäuser) gelten die aktuellen Einschränkungen der Öffnungszeiten nicht. Das gilt auch
für Gartenbaubetriebe und Produzenten von Pflanzensetzlingen.

Info von BM Köstinger (BMLRT)
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